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Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst/Feuerwehr     112 
Krankentransporte               19222 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 

 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag   08.00 - 22.00 Uhr 
 

 
Kinderarzt:   Tel. 0180 1929 345 oder 
Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Singen: 
Virchowstr. 10, Singen,   Tel. 0180 6077 312 
 

Augenarzt:    Tel. 0180 1929 340 
 

HNO-Arzt:    Tel. 0180 6077 211 
 

Zahnarzt:    Tel. 0180 5911 660 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
 

Hebammensprechstunde: 
Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Fachbe-
reich Gesundheit des Landratsamtes Sigmaringen, 
www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde 
 

Nachbarschaftshilfe „von Haus zu Haus“  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Liselotte Wirth, Tel. 07466 / 10 40 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0151 654 80 540  
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 93 135 
 

Dorfhelferinnen-Station Meßkirch-Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
 

Beratungsstelle „häusliche Gewalt“  
Tel. 07571 / 7301-0 
 

Beratungsstelle „Gewalt gegen Frauen“ 
Tel. 08000 116 016 
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 

Forstrevier Leibertingen 
Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
Email: christoph.moehrle@lrasig.de 
 
 
 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
Öffnungszeiten: 
Montag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 19.00 Uhr 
Dienstag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 17.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 17.00 Uhr 
Freitag     8.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
Altheim   Montag, 19.15 - 20.15 Uhr 
  Telefon:  Ortsverwaltung: 07777/939635,  

Bürgerhaus:       07777/939636 
Kreenheinstetten Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
  Telefon:  07570/266 
Thalheim  Dienstag, 18.30 - 19.30 Uhr 
  Telefon:  07575/3398 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
Öffnungszeiten: 

 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr   08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa    09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo    16.00 – 18.00 Uhr 
Di, Do    15.00 – 16.00 Uhr 
 
 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Gelber Sack: Donnerstag, 08. März 
 

Restmüll: Donnerstag, 08. März 
– Bezirk 2+3 = KR+LE 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet 
Freitag, 13.30 – 17 Uhr,  
Samstag, 9 - 12 Uhr 

 

Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  

Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0  Fax: 0 74 66 / 92 82 99 

Email: info@leibertingen.de  Internet: www.leibertingen.de 



Bericht zur Gemeinderatsitzung 
vom 26.02.2018 
 

Baugesuche 
Der geplante Anbau an eine bestehende Maschinen-
halle als Unterstellplatz für Landmaschinen in Leibert-
ingen sowie die geplante Sanierung des bestehenden 
Wohnhauses mit Wohnraumerweiterung in Thalheim 
wurde vom Gemeinderat befürwortet. 
 

Interkommunale Zusammenarbeit 
- Öffentlich rechtliche Vereinbarung zur Betreuung 
der kommunalen Kläranlage 
- Beratung und Entscheidung über die Anpassung 
der öR Vereinbarung 
Aus dem Jahr 2006 stammt die bestehende Vereinba-
rung zwischen der Stadt Meßkirch und der Gemeinde 
Leibertingen zur Übertragung der Betreuung im Klär-
bereich. Darin ist die Vergütung der Betreuungsleis-
tungen durch Pauschalbeträge vereinbart. Zwischen-
zeitlich wird auch die Gemeinde Sauldorf von den 
Klärwärtern der Stadt Meßkirch mit betreut und des-
halb das Berechnungssystem der Kostenanteile geän-
dert. So findet künftig statt der Pauschalabrechnung 
die Spitzabrechnung der Kosten statt. Eine Ver-
schlechterung für die Gemeinde Leibertingen ist durch 
das neue System nicht zu erwarten.  
Die entsprechende neue Vereinbarung wurde nun 
vom Gemeinderat befürwortet. 
 

Aufstellung eines Bebauungsplanes  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Leibertingen-Lengenfeld“ 
- Abwägungsbeschluss 
- Satzungsbeschluss 
Der Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans ist die Absicht der EnBW Solar, 
eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten. Be-
reits in einer ersten Behördenanhörungsrunde waren 
verschiedene Stellungnahmen eingegangen, die nun 
in das Planwerk eingearbeitet worden sind. Auch von 
privater Seite wurden verschiedene Themen aufge-
worfen, die im weiteren Planungsverfahren themati-
siert und abgearbeitet wurden. In dem zwischenzeit-
lich durchgeführten 2. Anhörungsverfahren der Träger 
öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslage sind 
verschiedene positive Stellungnahmen eingegangen, 
die vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen wer-
den konnten.  
Der Gemeinderat beschloss nun die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Leibertingen-Lengenfeld“ in der 
Fassung vom 23.01.2018. 
 

2. Änderung des Bebauungsplans „An der Leiten 
Il“ in Thalheim sowie der Örtlichen Bauvorschrif-
ten im vereinfachten Verfahren § 13 BauGB 
- Abwägungsbeschluss 
- Satzungsbeschluss 
Der Gemeinderat hatte die Überarbeitung des beste-
henden Bebauungsplanes auf den Weg gebracht, 
damit ein vor kurzem veräußertes Grundstück mit 
extremer Hanglage sinnvoll bebaut werden kann. Die 

vorgenommenen Anpassungen sind im Bereich der 
Dachform und –neigung sowie Stauraum zwischen 
Garage und Straße. Die eingegangenen Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange konnten vom 
Gemeinderat nun positiv abgewogen werden. Von 
privater Seite gab es keine Einwände.  
Der Gemeinderat fasste deshalb den Beschluss zur 2. 
Änderung des Bebauungsplans „An der Leiten II“ so-
wie der örtlichen Bauvorschriftensatzung in der Fas-
sung vom 26.02.2018. 
 

Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der 
Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Da-
tenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung 
der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum 
Gesamtzweckverband 4IT am 01.07.2018 
Mit der Fachanwendung für das Einwohnermeldewe-
sen ist die Gemeinde Leibertingen noch am Kommu-
nalen Rechenzentrum beteiligt. Es ist nun beabsichtigt 
die verschiedenen Verbände auf Landesebene zu-
sammenzufassen und eine neue Datenzentrale Ba-
den-Württemberg zu schaffen und diese mit dem Ge-
samtzweckverband 4IT zu betreiben.  
Der Gemeinderat stimmte dieser geplanten Änderung 
und dem beabsichtigten Zusammenschluss zu. Ände-
rungen für die Gemeinde sind hiervon nicht zu erwar-
ten.  
 

Kanalsanierung im Zuge Eigenkontroll-VO  
– Auftragsvergabe BA 2018  
Für die bereits im Jahr 2016 und 2017 eingeplanten 
Sanierungsarbeiten im Zuge der Eigenkontrollverord-
nung wurde, wie bereits im Gemeinderat berichtet, 
Ende November 2017 nachträglich doch noch eine 
Bewilligung von Fördermitteln nach FRWW erteilt. Die 
Arbeiten wurden zwischenzeitlich ausgeschrieben und 
am 20.02.2018 fand die Submission statt. Günstigste 
Bieterin aus diesem Verfahren ist die Fa. Kanatec aus 
Oggelshausen zu einem Angebotspreis von ca.  
94.500,- €. Der zu erwartende Förderbetrag liegt bei 
rund 70.000,- €, so dass der Anteil der Gemeinde 
Leibertingen bei maximal 25.000,- € liegen wird.  
Der Gemeinderat beschloss die Vergabe der Arbeiten. 
 
 
 

Ortsverwaltung Kreenheinstetten 
 

Bauprojekt Nahwärmenetz Kreenheinstetten, Bau-
beginn März 2018 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

Nun ist es soweit, am 05. März 2018 wird in Kreen-
heinstetten das Projekt Nahwärmeversorgung gestar-
tet. Als erste Maßnahme findet auf der ehemaligen 
Hofstelle Rebholz die Baustelleneinrichtung 
statt.  Wenn in den kommenden Monaten alles nach 
dem Bauzeitenplan abläuft, können die Nahwärme-
kunden bis Ende 2018 mit Wärme beliefert werden. 
Zeitgleich wird die Breitbandversorgungsgesellschaft 
im Landkreis Sigmaringen (BLS) das Glasfaserkabel 
mit einbringen. Das Gesamtprojekt wird im Rahmen 
von 2 Bauabschnitten realisiert. Der erste BA umfasst 
die Herstellung der Zubringerleitung vom Bäumlehof 



nach Kreenheinstetten, der zweite BA betrifft das Ein-
bringen der Nahwärmerohre im Ort. 
 

Nahwärmenetz: 
Das Nahwärmenetz wird in folgenden Straßen bzw. 
Straßenabschnitten verlegt: Am Herren Höck, Am 
Hasenbühl, Panoramastraße, Donautalstraße, Im 
Aispen, Oberdorf, Lindenstraße, Abraham-a-Santa-
Clara-Straße, Gartenstraße und Meßkircher Straße. 
Die Lage des Rohrgrabens kann sich im Fahrbahn- 
wie auch im Gehwegbereich befinden. Die Größe des 
Rohrgrabens ist abhängig vom Querschnitt der zu 
verlegenden Rohre, dieser kann eine Breite von 40 
bis 80 cm bzw. eine Tiefe bis zu 120 cm haben. Je 
nach erforderlichem Querschnitt und Durchflussmen-
ge werden Stahlrohre bzw. Kunststoffrohre verbaut. 
Die beauftragten Baufirmen werden die Beeinträchti-
gung des Straßenverkehrs so gering wie möglich ge-
stalten. Die einzelnen Straßenabschnitte werden nach 
dem Einbringen der Rohre sukzessive wieder verfüllt 
und befestigt. Schon heute bitten wir um Verständnis, 
falls es an der einen oder anderen Stelle zu einer 
befristeten Verkehrsbeeinträchtigung kommen sollte.   
 

Breitbandkabel: 
Überall wo das Nahwärmenetz verlegt wird, kommt 
automatisch das Breitbandkabel mit in den Rohrgra-
ben. In Haushalte mit Wärmeanschluss wird das Glas-
faserkabel automatisch mit ins Gebäude gelegt. Bei 
Gebäuden entlang der Wärmetrasse ohne Wärmean-
schluss wird voraussichtlich eine Leerrohrverlegung 
bis zur Grundstücksgrenze erfolgen. Einen Glasfaser-
anschluss kann erhalten, wer gegen einen An-
schlussbeitrag einen solchen Anschlussantrag stellt. 
Dann kann bei rechtzeitiger Beantragung auch gleich 
die Leitung bis ins Gebäude verlegt werden. 
In Straßen und Bereichen wo keine Nahwärmerohre 
verlegt werden, wird gegebenenfalls nach Abschluss 
des Wärmeprojekts eine Glasfasererschließung mög-
lich, sofern mindestens eine 50%ige Anschlussdichte 
erreicht wird. Der Graben für das Breitbandkabel ist 
deutlich geringer dimensioniert, ca. 40 cm breit und 
ca. 70 cm tief. In den kommenden Tagen wird die 
Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sig-
maringen mbH & Co. KG die Kreenheinstetter Haus-
halte entlang der Wärmetrasse  anschreiben um ab-
zufragen, welche Haushalte Anschlussinteresse am 
Breitbandkabel haben. 
 

Jour fixe: 
Während der ganzen Bauphase findet voraussicht-
lich  jeden Montag im Klassenzimmer der alten 
Schule ein Treffen aller Projektbeteiligten statt. Der 
Jour fixe soll dazu dienen, alle auftretenden Sachver-
halte zeitnah und effizient zu lösen. Darüber hinaus 
dient dieser wöchentliche Termin auch dazu, nach 
dem Jour fixe Besprechungs- und Besichtigungster-
mine Vorort wahrzunehmen. Der erste Jour fixe findet 
am Montag, den 12. März 2018 um 16.00 Uhr statt. 
 

Infoabend zum Baubeginn: 
Am Montag, den 09. April 2018 findet um 19:30 Uhr 
im Bürgerhaus – Alte Schule ein umfassender Infor-
mationsabend zum Projektverlauf statt. An diesem 
Abend ist alles zu erfahren, wie und was sich die 

kommenden Monate in unserem Dorf abspielt. Hierzu 
ergeht bereits heute eine herzliche Einladung, bitte 
merken Sie sich diesem Termin unbedingt vor. Neue 
Anschlussnehmer sind jederzeit willkommen - bei uns 
ist es nie zu spät. 
 

Bürgermeister Armin Reitze, Ortsvorsteher Guido 
Amann und Geschäftsführer der Bioenergie Leibertin-
gen GmbH Siegfried Müller wünschen allen Beteilig-
ten einen reibungslosen und effizienten Projektverlauf. 
 

Guido Amann, OV 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Gemeinde Leibertingen 
Landkreis Sigmaringen 

 
Satzung 

zur 2. Änderung des Bebauungsplans 
„An der Leiten II“ in Thalheim 

 
Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch  Artikel 2 
Absatz 3  des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 
2808), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) sowie der Planzeichen-
verordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Leibertingen in seiner 
öffentlichen Sitzung am 26.02.2018 die Satzung zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes „An der Leiten II“ in 
Thalheim beschlossen: 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
bleibt unverändert und ergibt sich aus den Festset-
zungen im Lageplan vom 20.09.1995. 

 
§ 2 Bestandteile der Satzung  

Bestandteile der vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes „An der Leiten II“ in Thalheim sind: 

- Schriftlicher Teil vom 26.02.2018 
- Baugrenzenplan vom 26.02.2018 
- Begründung zur 2. Änderung vom 26.02.2018 

 
§ 3 Baugrenzen 

Der Baugrenzenplan wird entsprechend dem beilie-
genden Plan geändert.   

 
§ 4 Inkrafttreten  

Die Satzung tritt mit der ortsüblichen öffentlichen Be-
kanntmachung nach § 10 BauGB in Kraft. 



Die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„An der Leiten II“ in Thalheim und der Örtlichen Bau-
vorschriften kann beim Bürgermeisteramt Leibertin-
gen, Zimmer 4, während der üblichen Dienststunden 
eingesehen werden. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Leibertingen, den 26.02.2018 
 
gez. Armin Reitze,  
Bürgermeister 
 
 
Baugrenzenplan zum Bebauungsplan 
„An der Leiten II“ vom 26.02.2018 

 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 4 GemO wird auf folgendes hingewiesen: 
Die Norm wird hierdurch bekannt gemacht. Eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
GemO oder aufgrund der GemO beim Erlass dieser 
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von An-
fang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfah-
rens- und Formvorschriften auch nach Ablauf der 
Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, 
wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss be-
anstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jah-
resfrist geltend gemacht hat. 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Gemeinde Leibertingen 
Landkreis Sigmaringen 

 
Satzung 

zur 2. Änderung der Örtlichen Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan „An der Leiten II“  in 

Thalheim 
 
Aufgrund der §§ 73 und 74 der Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg in der aktuellen Fassung in Ver-
bindung mit  § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der aktuellen Fassung hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Leibertingen in seiner 
öffentlichen Sitzung am 26.02.2018 die Satzung zur 2. 
Änderung der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebau-
ungsplan „An der Leiten II“ in Thalheim beschlossen. 
 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Satzung gilt für den gesamten räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „An der Leiten II“ 
in Thalheim.  

 
§ 2 Bestandteile der Satzung  

1. Örtliche Bauvorschriften  
§ 3 Dachform und Dachneigung der Hauptgebäu-

de 
a) Nr. I Abs. 1 der Örtlichen Bauvorschriftensat-

zung wird wie folgt geändert: 
Die Hauptdächer sind als Sattel- oder Walmdä-
cher von 20 – 42 ° zu erstellen.  
Zugelassen sind auch flachgeneigte Pultdächer 
und Flachdächer.  

b) Nr. I Abs. 3 der Örtlichen Bauvorschriftensat-
zung wird wie folgt geändert: 

   Die Dacheindeckung erfolgt in roten oder rot-
braunen Farbtönen. Zulässig sind auch dunkel-
graue bis schwarze Ziegel.  

  Ab einer Dachneigung kleiner oder gleich 15 ° 
kann die Eindeckung auch mit anderen Materia-
lien (z.B. Blecheindeckung) erfolgen.  

 
§ 4 Garagen und Stellplätze 

Nr. III der Örtlichen Bauvorschriftensatzung wird wie 
folgt geändert:  
Die Regelungen in Ziffer b) und c) werden gestrichen. 
 

§ 5 Inkrafttreten  
Die Satzung tritt mit der ortsüblichen öffentlichen Be-
kanntmachung nach § 74 Abs. 7 in Kraft, frühestens 
jedoch erst, sobald die Satzung zur 2. Änderung des 
Bebauungsplans „An der Leiten II“ Thalheim gemäß § 
10 Abs. 3 BauGB in Kraft tritt. 
 
Die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„An der Leiten II“ in Thalheim und der Örtlichen Bau-
vorschriften kann beim Bürgermeisteramt Leibertin-
gen, Zimmer 4, während der üblichen Dienststunden 
eingesehen werden. 
 



Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Leibertingen, den 26.02.2018 
 
gez. Armin Reitze,  
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 4 GemO wird auf folgendes hingewiesen: 
Die Norm wird hierdurch bekannt gemacht. Eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
GemO oder aufgrund der GemO beim Erlass dieser 
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von An-
fang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfah-
rens- und Formvorschriften auch nach Ablauf der 
Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, 
wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss be-
anstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jah-
resfrist geltend gemacht hat. 
 
 
 
 

Unsere Altersjubilare 
 

Wir gratulieren unserem Jubilar 
 

Herrn Friedrich Molitor,  
Drei-Tannenweg 8, TH,   
zum 80. Geburtstag am 04. März 

 

und wünschen alles Gute. 
 
 
 

Standesamt Meßkirch 
Am 06.03.2018 findet die Frühjahrsschulung der 
Standesbeamten im Landratsamt in Sigmaringen 
statt. Das Standesamt bleibt daher am Dienstag ganz-
tägig für den Publikumsverkehr geschlossen. 
 
 
 

Schlepper-TÜV 
Die Schlepperprüfung durch den TÜV Sigmaringen 
findet am Freitag, den 09. März 2018 von 13.30 – 
17.00 Uhr bei Landmaschinen Rebholz in Kreen-
heinstetten statt. 
Bitte beachten Sie, dass: 
• zur Prüfung der Fahrzeugschein oder die Zulas-

sungsbescheinigung Teil I vorliegen muss. 

Kinderhaus Wunderfitz 
•  

EINLADUNG zum Themenvortrag 
 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ElefAnt – Eltern 
erfahren Antworten“ findet folgende Veranstaltung 
statt: 
 

Vitamin „N“ Die Natur als Entwicklungsraum 
und Gegengewicht zur digitalen Welt 

 
Inhalt der Veranstaltung: 
Um Fähigkeiten wie Selbstbewusstsein, Selbstver-
wirklichung, Selbstverantwortung zu entwickeln, 
braucht das Kind/der Jugendliche Raum und Zeit. 
 

Referent: 
Herr Manfred Faden 
•  

Termin: 
Donnerstag, 08.03.2018 um 19.30 Uhr 
Im Kinderhaus Wunderfitz in Thalheim 
 

Eintritt 3,- € 
 

Anmeldung bitte bis spätestens 05.03.2018 im Kin-
derhaus Wunderfitz, Frau Birgit Hartmann, Tel. 
07575/1870. 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Leibertingen 
Abt. Leibertingen  
Am Samstag, den 10.03.2018 findet um 20 Uhr im 
Schulungsraum der Feuerwehr Leibertingen unsere 
Hauptversammlung statt. Hierzu sind alle aktiven 
Wehrmänner, Angehörige der Jugendwehr, Altersab-
teilung und Ehrenmitglieder, sowie Freunde und Gön-
ner der Wehr herzlich eingeladen. 
  

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung 
2.  Totenehrung 
3.  Bericht des Schriftführers 
4.  Bericht des Kassiers 
5.  Bericht des Abt.Kommandanten 
6.  Entlastungen 
7.  Wahlvorschläge Gesamtausschuss 
8.  Grußworte, Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 

Anträge müssen bis zum 09.03.2018 schriftlich an den 
Abteilungskommandanten eingereicht werden. 
 

Christian Wolf, Abt. Kdt. 
 
 
 

KLJB Kreenheinstetten 
Liebe Senioren aus Kreenheinstetten, 
hiermit laden wir Euch recht herzlich zum diesjährigen 
Seniorennachmittag am 3. März 2018 in der Halle ein. 
Beginn ist um 14 Uhr.  
Das Motto lautet Sonne, Strand und Sonnenschein. 
Es werden dieses Jahr keine persönlichen Einladun-
gen verteilt. Alle Kreenheinstetter ab dem 60. Lebens-
jahr sind herzlich eingeladen.  
 

Wir freuen uns auf Euch!  
Eure KLJB Kreenheinstetten 



OG Leibertingen 
 

Jahreshauptversammlung 
am 10. März 2018 um 19.30 
Uhr im Gasthaus „Traube“ in 
Kreenheinstetten. 

 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Schriftführers 
4. Bericht des Kassiers 
5. Bericht des Vorstands 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Ehrungen 
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner 
unseres Vereins recht herzlich ein. 
 

Für die Vorstandschaft  
Dieter Sauter 
 
 
 

Hilfe von Haus zu Haus 
 

BENÖTIGEN SIE HILFE? 
 

Immer mehr Menschen brau-
chen Hilfe. HILFE VON HAUS 
ZU HAUS, wir sind für Sie da. 

Wir helfen gerne älteren, kranken, bedürftigen und 
einsamen Menschen. Konkret sieht unser Hilfsange-
bot so aus: 
 

HILFE 
- bei Einkäufen und Besorgungen 
- bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 
- bei der Essenszubereitung 
- bei der Wäschepflege 
- bei der Wohnungsreinigung 
- Fahrdienst und Begleitung bei Arztbesuchen 
- bei Behördengängen 
- mit Gesprächen, vorlesen etc.  
- bei Spaziergängen 
- Fahrdienste jeglicher Art 

 

Ich bin immer für Sie da und freue mich auf ein Ge-
spräch mit Ihnen 
Ihre Liselotte Wirth, Tel. 07466/1040 
 
 
 

SV Kreenheinstetten/ 
Leibertingen e.V. 
Jugendvollversammlung 
Am Freitag, den 16.03.2018 um 19 
Uhr lädt die Jugendabteilung des 

SVKL alle Jugendspieler und Eltern sowie alle Mit-
glieder, Freunde und Gönner im Vorfeld der Jahres-
hauptversammlung zur diesjährigen ordentlichen Ju-
gendvollversammlung ein. 
  

Tagesordnung: 
1. Begrüßung  

2. Bericht des Jugendleiters 

3. Berichte der Jugendtrainer 
4. Sonstiges, Wünsche und Anträge 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. 
  

Martin Utz, Jugendleiter SVKL 

 
 
 

 Ski-Club  
Kreenheinstetten e.V. 
 

Liftbetriebszeiten am kommenden 
Wochenende 
Falls die Schneelage es erlaubt, ist 

der Lift zu folgenden Zeiten in Betrieb: 
 

- am Freitag, 02.03.2018 von 17.00 – 22.00 Uhr 
- am Samstag, 03.03.2018 von 13.00 – 17.00 Uhr 
- am Sonntag, 04.03.2018 von 13.00 – 17.00 Uhr 
- am Samstag, 03.03.2018 findet ab 14.00 Uhr ein 

Ski-Kurs statt 
 

Kreismeisterschaft Alpin und Snowboard am 
04.03.2018 
Für die Kreismeisterschaften fährt ein Bus nach Stei-
bis. Es sind noch Plätze frei (es können auch Skifah-
rer, die nicht am Rennen teilnehmen, im Bus mitfah-
ren). Abfahrt um 6.00 Uhr an der Skihütte. 
Ausrichter ist der Ski-Club Kreenheinstetten. 
Disziplinen: Slalom und Riesenslalom. 
Teilnehmen können alle sporttreibenden Vereine des 
Landkreises Sigmaringen. 
Anmeldung und Info bei Sportwart Gerhard Volk, 
Tel.07570/1271. 
 
 

 

TC Kreenheinstetten 
 

Tennis- Einsteigerprogramm  
für die ganz Kleinen … 
Der TC Kreenheinstetten bietet 
auch 2018 wieder ein kostenloses 
Einsteigerprogramm für die ganz 

Kleinen an.  
Im Vordergrund stehen Trainingseinheiten zu den 
Themen: 

- grundlegende Bewegungsmuster 
- Stärkung der koordinativen Fähigkeiten 
- Grundlagen der Tennistechniken  
- Natürlich steht bei allen Einheiten der Spaß 

im Vordergrund.  
 

Wann?  immer samstags von 09:30 – 10:30 Uhr  
Wo?  Turnhalle (Wildensteinschule Leibertingen)  
Trainiert werdet ihr von unserer ausgebildeten Tennis-
trainerin Nicole Volk.  
 

Falls ihr noch Fragen habt könnt ihr euch gerne direkt 
bei Nicole melden (Tel: 07570 – 951555, Mail: nico-
le.volk1@googlemail.com).  
Wir freuen uns auf viele Neueinsteiger in unserem 
Kindertraining! 
 
 



Bevorstehende Spiele: 
Samstag, 03.03.2018 
16.00 Uhr – Mixed 3 – Tennishalle Krauchenwies 
TC Kreenheinstetten - TC St. Georgen 
16.00 Uhr – Mixed 2 – Tennishalle Mühlhausen 
SV Emmingen/Egg - TC Kreenheinstetten 
18.00 Uhr – Herren 50 – Tennishalle Mettnau 
TC Schienerberg - TC Kreenheinstetten 
 
 
 

 
 
 
 

Chorgemeinschaft  
Liederkranz Thalheim + Harmonie Buchheim 
Zu unserer Hauptversammlung, Liederkranz Thal-
heim,  treffen wir uns am Sonntag, 04.03.2018 um 
10.00 Uhr im Probelokal "altes Rathaus"  in Thalheim. 
Anschließend gehen wir zum gemeinsamen Mittages-
sen in das Gasthaus "Reuterstüble" in Thalheim. 
Alle Sänger, Ehrenmitglieder, Mitglieder, Freunde und 
Gönner und  neue Sänger unserer  Chorgemeinschaft 
laden wir mit Frauen herzlich zur Teilnahme ein. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht Kassenwart 
4. Bericht Schriftführer 
5. Bericht Chorleiter 
6. Bericht Vorstand 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Wahlen 
9. Wünsche und Anträge 
10. Ausblick und Pläne und Termine 
  

Wilfried Knittel, Vorstand 
 
 
 

Cego-Club Bietingen 
Neue Termine: 
Samstag. 10.03.2018, 18 Uhr, Cego-Mannschafts-
meisterschaft, Sportheim Liggersdorf 

Wegen Mannschaftsanmeldung bitte bei Vorstand 
melden  
 

Nächster Spielabend 
05.03.2018 – 19:15 Uhr – Adler Krumbach 
 
 
 

Bezirksimkerverein Meßkirch  
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 
Am Sonntag, 11.03.2018 um 14:00 Uhr lädt der Be-
zirksimkerverein Meßkirch seine Mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung ins Gasthaus zum Adler in 
Krumbach ein. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Totenehrung 
2. Bericht des Vorstandes und Tätigkeitsbericht des 

Schriftführers 
3. Kassenbericht 
4. Entlastung der gesamten Vorstandschaft 
5. Ehrungen 
6. Vorschau auf das neue Bienenjahr 2018 
7. Vortrag Bienenhaltung auf neuen Wegen - was 

sich im 21. Jahrhundert alles ändern wird- Referent 
Ekkehard Hülsemann 

 

Anträge auf Änderungen der Tagesordnung sind bis 
spätestens  01.03.2018 schriftlich bei Christian Vet-
ters, Ringstraße 6, 88631 Beuron-Langenbrunn, ein-
zureichen. 
 
 
 
 

 
 
 

Wochenspruch: Wer seine Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das 
Reich Gottes. (Lukas 9,62) 
 

Sonntag, 4. März (Okuli) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin A. Kunkel) 
               mitgestaltet vom Singkreis 
 

Dienstag, 6. März 
15.00 Uhr Frauentreff in ökumenischer Offenheit 
19.30 Uhr Bibelabend im alten Kindergarten in Saul-
dorf 
 

Mittwoch, 7. März 
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht 
 

Donnerstag, 8. März 
9.00-11.00 Uhr Sprechstunde der Diakonie 
ab 10.00 Uhr Kirchencafé im Paul-Gerhardt-Saal 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe in Meßkirch 
 



Freitag, 9. März 
16.00-17.00 Uhr Gruppenstunde der „Wölflinge“ 
ab 17.00 Uhr Treff der Pfadis 
 

Sonntag, 11. März (Lätare) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Jan Eckhoff) 
 
Weltgebetstag 2018 aus Surinam 
Frauen aller Konfessionen laden zu diesem Gottes-
dienst am Freitag, 2. März 2018 
- um 19.00 Uhr in die Mennonitengemeinde, Schu-
bertstraße 2, in Meßkirch 
- um 19.00 Uhr in die Kirche St. Michael nach Rast ein 
 

Der Weltgebetstag 2018 bietet Gelegenheit, das 
kleinste Land Südamerikas und seine Bevölkerung 
kennenzulernen. 
„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ heißt die Liturgie 
surinamischer Christinnen, zu der Frauen in über 100 
Ländern weltweit Gottesdienste vorbereiten.  
Dank seines subtropischen Klimas ist in Surinam eine 
vielfältige Flora und Fauna entstanden. Die Wurzeln 
der rund 540.000 Einwohner Surinams liegen in der 
bewegten Vergangenheit unter der Kolonialherrschaft 
der Briten und Niederländer. 
Die Vielfalt Surinams findet sich auch im Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 2018: Frauen unterschiedlicher 
Ethnien erzählen aus ihrem Alltag. An der Liturgie 
haben Vertreterinnen aus fünf christlichen Konfessio-
nen mitgewirkt. 
Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele, die sich in 
das weltverbindende Gebet einreihen, und so ihre 
Verbundenheit mit den Anliegen der surinamischen 
Frauen zum Ausdruck bringen. 
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle noch 
herzlich zu einer Begegnung und einem kleinen Im-
biss eingeladen.  
 
Ökumenische Bibelwochen 2018 
Das Hohelied 
Das Hohelied oder auch das „Lied der Lieder“, wie es 
in der hebräischen Ausgabe des Alten Testamentes 
heißt, ist eine Sammlung von kunstvollen Liebeslie-
dern und besingt die Schönheit der Liebe zwischen 
Mann und Frau. Die Liebe ist das Größte was uns 
Gott geschenkt hat. An drei Abenden nähern wir uns 
der Freude und Kraft dieser wunderbaren Bilder und 
Texte. 
Herzliche Einladung: 
Dienstag, 06.03.18 um 19.30 Uhr im Alten Kindergar-
ten in Sauldorf mit Gemeindereferentin Sybille Kon-
stanzer (Hauptstraße) 
Beim letzten Abend ist im Anschluss eine Begegnung 
zu der gerne etwas für ein kleines Büfett mitgebracht 
werden darf.  
 
Herzliche Einladung zum Konfirmationsjubiläum  
am Sonntag, den 18. März 2018 um 9.30 Uhr. 
Wurden Sie vor 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren oder 
sogar schon 80 Jahren konfirmiert? 
Dann sind Sie herzlich eingeladen Ihr  Konfirmations-
jubiläum in einem Gottesdienst zu feiern und sich 
erneut segnen zu lassen. Es spielt dabei keine Rolle, 

ob Sie in Meßkirch oder an einem anderen Ort kon-
firmiert wurden. 
Bitte melden Sie sich bis 12. März in unserem 
Pfarramt an, damit wir besser planen können. 
 
Kirchen Café am Krämermarkt - 8. März 2018 
Herzliche Einladung zum Kirchencafé ab 10.00 Uhr im 
Paul-Gerhardt-Saal. 
Entfliehen Sie dem Trubel auf dem Markt für ein paar 
Minuten oder länger. Gönnen Sie sich eine Tasse 
Kaffee, und genießen Sie die Ruhe bei einem guten 
Gespräch. 
Das Kirchencafé Team unter der Leitung von Ulrich 
Marx freut sich auf Ihren Besuch. 
 
 
 

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige 
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Tel. (07572) 7137 -368 sowie -372 und -431 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de 
Öffnungszeiten: vormittags:  Mo-Do  09.30-11.30 Uhr 
                         nachmittags: Do      16.00-17.30 Uhr 
Um Terminvereinbarung wird gebeten.  
 
 
 

 „Fit für die Nachfolge“  
- GründerZeit gibt Tipps zum 
Thema Unternehmensnach-

folge  
Die WIS GmbH bietet am Montag, den 19. März 2018 
um 19 Uhr wieder ein „GründerZeit“-Seminar an. Un-
ter der Schirmherrschaft des Unternehmerverbands 
Landkreis Sigmaringen (UVS) bietet das Format re-
gelmäßig Informationen zu den Themen Existenz-
gründung und Selbstständigkeit in der frühen Phase 
an. Der Vortrag findet in den Räumen der Hohenzolle-
rischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen, 
Regionaldirektion Gammertingen, Sigmaringer Str. 4, 
72501 Gammertingen statt. Das Thema des Abends 
lautet „Fit für die Nachfolge: Wie bewerte ich mein 
Unternehmen?“. 
Ein erfolgreicher Generationenwechsel ist nicht nur für 
das Unternehmen, sondern auch für die wirtschaftli-
che Basis der Region entscheidend. In vielen mittel-
ständischen Unternehmen ist die Übergabe des Be-
triebes an die nächste Generation ein wichtiges The-
ma. Von ihr hängt zudem ab, ob die Arbeitsplätze 
auch künftig erhalten werden. Eine Betriebsübernah-
me kann auch für Selbstständige und Neueinsteiger 
eine Perspektive sein. Der Vortrag behandelt die 
wichtigsten Aspekte zum Thema Nachfolge und fo-
kussiert im Besonderen auf die Frage, wie die Bewer-
tung des zur Übergabe stehenden Unternehmens 
erfolgen kann. 
Der Referent Prof. Edmund Haupenthal ist Geschäfts-
führer der Schnekenburger Haupenthal Beratungen 
GmbH und Leiter des Steinbeis-Transferzentrums 
TOP. Schwerpunkt seiner beratenden Tätigkeit ist die 



Vorbereitung und Begleitung des Übergabeprozesses. 
Seit 1999 ist er zudem Lehrbeauftragter an den Hoch-
schulen Ravensburg-Weingarten und St. Gallen. 
 

Infobox: Anmeldung zu dem Vortrag bis Do. 15.03. 
bei der WIS unter Telefon 07571 72 890-14 oder per 
E-Mail unter gruenderzeit@wis-sigmaringen.de. Die 
Teilnahme ist kostenlos.  
 
 
 

Die Grafen-von-Zimmern-
Realschule Meßkirch 

bietet interessierten Eltern, deren Kind im 
kommenden Schuljahr 2018/19 die 5. Klasse einer 
weiterführenden Schule besuchen will, die Möglich-
keit, am 

 

Freitag, 9. März 2018, um 16:00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle am Feldweg 

 

an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen. 
Selbstverständlich sind dazu auch die Kinder herzlich 
willkommen. Dabei wird Ihnen die Ausbildung an der 
Realschule allgemein sowie die Realschule Meßkirch 
im Besonderen vorgestellt.  
 

Im Anschluss an die allgemeine Information werden 
Führungen durch das Schulgebäude sowie Darbie-
tungen verschiedener Klassen, Schülergruppen, 
Fachbereiche und Lehrkräfte angeboten. In der Pau-
senhalle der GvZ-Realschule bewirtet währenddessen 
der Förderverein der Schule die Gäste. 
 

Sollten Sie sich schließlich für eine Anmeldung an der 
Realschule Meßkirch entscheiden, möchten wir Ihnen 
dazu bereits jetzt folgende Anmeldetermine mitteilen: 
 

Mittwoch, 21. April 2018 
von   8:00 – 13:00 Uhr  und  14:30 – 18:00 Uhr 

Donnerstag, 22. April 2018 
von   8:00 – 13:00 Uhr 

 

Zur Anmeldung bringen Sie bitte die Bestätigung der 
Grundschule über den Unterrichtsbesuch der Klasse 4 
und die Geburtsurkunde (nur zur Einsichtnahme) mit.  
 
 
 

Bildungswerk Meßkirch 
„Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen!“ 
(Aristoteles Griechischer Philosoph 348 v.Chr. – 322 
v.Chr.) 
So lautet ein Sprichwort – und auch so begann die 
erste Pilger-Etappe von Armin Schlachter in Wal-
bertsweiler. Er weiß, dass es Mut braucht, um alleine 
loszugehen, weil man nicht weiß, wie – wo – was. 
Genau dies hindert viele, sich überhaupt auf den Weg 
zu machen. 
Damit man nicht alleine gehen muss, bietet Armin 
Schlachter eine geführte Pilgergruppe an. So lernt 
man die Gegebenheiten auf dem Pilgerweg kennen 
und bekommt für sich selbst einen ersten Eindruck, ob 
einem das liegt. 
Es gibt zwei mögliche Etappen: innerhalb von vier 
Tagen von Wald nach Konstanz und/oder im An-

schluss innerhalb von fünf Tagen von Konstanz nach 
Einsiedeln auf dem sogenannten „Schwabenweg“. 
Termine: 
Wald – Konstanz, Samstag, 21. April bis Dienstag, 
24. April. Beitrag ca. 200 Euro 
Konstanz – Einsiedeln, Dienstag, 24. April bis Sams-
tag, 28. April. Beitrag ca. 350 Euro 
Enthalten: Übernachtung/Frühstück, z. T. Abendes-
sen, Rückfahrt. 
Info und Anmeldung:  
Armin Schlachter, Tel. 07578-933225, Mob. 
01637/933225 
Anmeldeschluss: 01.03.2018 
Es gibt zwei Vorbereitungstermine, in denen die Pack-
liste, Ausrüstung und Organisatorisches besprochen 
wird. 
 
Ausstellung im Herz-Jesu-Heim 
Das Bildungswerk Meßkirch zeigt im kleinen Saal des 
Herz-Jesu-Heims die Ausstellung „Priester unter Nazi-
Herrschaft – Der Märtyrerpriester Dr. Max Metzger, 
Pfarrer Otto Meckler und andere mutige Priester 
unserer Heimat“. Die Ausstellung stellt mehrere 
Priester und Vikare aus dem Hegau und aus Meßkirch 
vor. Der Großteil der Schautafeln stammt von der 
internationalen katholischen Friedensbewegung Pax 
Christi. Im Zentrum ihrer Zusammenstellung befindet 
sich der Theologe Dr. Max Josef Metzger, der 1887 in 
Schopfheim geboren und 1944 in Brandenburg 
hingerichtet wurde. Die Informationen zu den 
Meßkircher Geistlichen stellte Helmut Weißhaupt 
zusammen. 
Zur Ausstellungseröffnung am 2. März, 19 Uhr, hält 
Helmut Weißhaupt, Konrektor der Conradin-Kreutzer-
Schule, den Vortrag „Meßkircher Priester im Konflikt 
mit dem Nationalsozialismus“.  
Die Ausstellung ist bis einschließlich 24. März täglich 
geöffnet: dienstags bis freitags von 18 bis 20 Uhr, an 
den Wochenenden 15 bis 18 Uhr (am 9. und 10. März 
bleibt die Ausstellung geschlossen). Ort: Herz-Jesu-
Heim, Schlossstr. 22, Meßkirch  
 

Aktuelle Infos auch unter www.bildungswerk-
messkirch.de. 
 
 
 

Die Agentur für Arbeit Balingen informiert 
Zurück in den Beruf – aber wie? 
Telefonaktionstag der Agentur für Arbeit 
Am Dienstag, dem 6. März findet von 9 bis 15 Uhr 
ein Telefonaktionstag der Agenturen für Arbeit statt. 
Interessierte Frauen und Männer erreichen unter der 
kostenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 00 die Ser-
vice-Center der Bundesagentur für Arbeit.  
Nach Nennung des Kennworts „Telefonaktionstag“ 
und ihres Wohnorts werden sie direkt an die für sie 
zuständige Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt (BCA) verbunden. 
Der Telefonaktionstag ist ein Angebot der Beauftrag-
ten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt im Rah-
men der Aktionswoche zum internationalen Frauentag 
am 8. März. 



Aus Anlass der Großen Landesausstellung in 
Stuttgart: 
 

Ein Menü aus der Zeit des Meisters von 
Messkirch 
 

Ein Genusserlebnis besonderer Art präsentiert das 
Gasthaus Adler in Leibertingen am Freitag, den  
16. März 2018 um 19 Uhr. Küchenchef Peter Veeser 
serviert Ihnen ein 5-Gänge-Menü nach historischen 
Rezepten aus dem Renaissance-Zeitalter.  
Ochsen und Stiere, Wildpret und Fische, Kälber und 
Ferkel, Kraut und Rüben, Eier und Speck, Butter und 
Schmalz, Gewürze und Spezereien ... Im 16. Jahr-
hundert wurde bei Festlichkeiten an den Höfen der 
Auftraggeber des Meisters von Messkirch, den Zim-
mern- und Zollergrafen, geschlemmt was Wälder, 
Äcker und Flüsse nur hergaben. Tafelkultur und 
Tischsitten waren allerdings noch nicht so perfekt wie 
wir es uns heute vorstellen. Bei prunkvollen und opu-
lenten Hochzeitsfesten konnte es durchaus „rustikal“ 
zugehen. Davon wissen Birgit Meyenberg und Car-
men Ziwes in bewährt amüsanter Weise zwischen 
den Gängen des üppigen Menüs zu erzählen. 
Lassen Sie sich in der gemütlichen Gaststube vom 
Küchenchef und seinem Team verwöhnen, schlem-
men Sie wie die Schlossherren und hören Sie von 
prunkvollen Hochzeitsfeierlichkeiten, Tischmanieren 
und Tischsitten, Tafelkultur und Essgewohnheiten, 
Giftproben und Trinkgelagen, Aufschneidern und Hof-
poeten. 
Anmeldung beim Gasthaus zum Adler, Leibertingen, 
Tel. 07466/318,  Mail: GasthauszumAdler@t-online.de 
Web: www.adler-leibertingen.de. 
 
 
 

Naturpark Obere Donau 
Telefon 07466/9280-0,  
info@nazoberedonau.de 
 

Hundersingen. Kaffeeklatsch 
und Kinder hüten? - Zur Rolle 
der Frau in der frühkeltischen 
Gesellschaft. Wanderung auf 
dem archäologischen Wander-

weg von der Heuneburg zum Hohmichele. Sonn-
tag, 11. März, 13 Uhr 
Die etwa 3-stündige Wanderung führt auf bequemen 
Wegen zu den zahlreichen Geländedenkmalen zwi-
schen der Heuneburg und dem Hohmichele. Die An-
fänge der Forschung werden ebenso vorgestellt, wie 
die Arbeitsweise der Archäologie und die Rolle der 
experimentellen Archäologie. Die Führung ist nicht nur 
für Frauen, sondern auch für Familien und Kinder 
geeignet. Bitte festes Schuhwerk und wetterfeste 
Kleidung mitbringen, die Wanderung findet auch bei 
Regen statt. Leitung: Sabine Hagmann M. A., Archäo-
login; Treffpunkt: Parkplatz an der Kreisstraße von 
Hundersingen nach Binzwangen auf der rechten Seite 
(Hinweis Heuneburg); Gebühr: € 3,- pro Person, Kin-
der sind frei; Anmeldung bis Donnerstag, 8. März 
beim Haus der Natur.  
 

Neuhausen o.E. Die alte Ländergrenze bei Neu-
hausen ob Eck. Exkursion am Sonntag, 11. März, 14 
Uhr 
Zur Einstimmung besuchen die Teilnehmer das Napo-
leonische Dreieck mit seiner Sammlung an Grenzstei-
nen aus mehreren Jahrhunderten und geschichtlichen 
Informationen. Von hier geht es entlang der ehemali-
gen Badisch-Württembergischen Grenze, vorbei an 
Erzabbaustellen und einer Reihe historisch erhaltener 
Grenzsteine. Die Wege sind teilweise stark bewach-
sen, festes Schuhwerk ist daher erforderlich. Die 
Strecke ist nicht für Kinderwagen geeignet. Leitung: 
Kerstin Schibor; Treffpunkt: Parkplatz Freilichtmuse-
um Neuhausen ob Eck; Gebühr: 6,- €; Anmeldung bis 
Donnerstag, 8. März beim Haus der Natur.  
 

Beuron. Vortrag „Frühblüher - bunte Blumenwelt 
mit robustem Naturell“. Dienstag, 13. März, 19 Uhr 
Im rund 1-stündigen Vortrag gibt es die bunte Blu-
menwelt zu bewundern, die im Naturpark Obere Do-
nau ihre Blüten öffnet: Seidelbast und Frühlingsenzi-
an, Märzenbecher und Küchenschelle, Buschwind-
röschen und Leberblümchen. Treffpunkt: Haus der 
Natur, Seminargebäude; Referentin: Judith Engst, 
Dipl.-Forstwirtin; Gebühr: 5,- €; Anmeldung bis Mon-
tag, 12. März beim Haus der Natur.  
 

Beuron. Filzblumen als Schlüsselanhänger. Frei-
tag, 16. März, 14:30 bis ca. 17:30 Uhr 
Wunderschöne Blumen gestalten die Teilnehmer zu 
einem ganz individuellen Schlüsselanhänger. Treff-
punkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: 
Inge Schmidt; Gebühr: 14,- €; Anmeldung bis Freitag, 
9. März beim Haus der Natur.  
 

Winter in Winterlingen. Schneeschuhwanderun-
gen am Samstag, 3. März und Sonntag, 4. März, 
jeweils 13:30 Uhr 
Unter verschneiten Obstbäumen hindurch ziehen die 
Schneeschuh-Wanderer ihre Spuren mit Blick auf den 
Wasserturm von Benzingen. Am Weg liegen das Ried 
und die beiden Weiher in zauberhafter Winterruhe. 
Kaum zu erkennen ist der Standort der ehemaligen 
Mühle. Die Strecke führt erst durch ein Trockental, 
dann am Waldrand entlang wieder auf die Höhe. Un-
terwegs treffen die Teilnehmer einen Kräutergarten, 
machen sich auf Fährtensuche und können mit etwas 
Glück die faszinierenden Formen der Schneeflocken 
mit der Lupe bestaunen. Treffpunkt: Winterlingen, 
Helstraße, Parkplatz Friedhof; Streckenlänge: ca. 4 
km; Leihgebühr für die Schneeschuhe: 10,- €; Teil-
nahmegebühr: 5,- €. Anmeldung erforderlich bei Sabi-
ne Froemel, Alb-Guide, Tel. 07577/7626 oder Mobil 
0151/53686450. 
 
 

Energieagentur Sigmaringen 
Kellerdeckendämmung: Schluss mit kalten Füßen 
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg und die Energieagentur Sigmaringen  
beraten Hauseigentümer und Bauherren zur fachge-
rechten Dämmung der Kellerdecke. 
Kalte Füße gehören im Erdgeschoss eines älteren 
Hauses mit nicht beheiztem Keller oft dazu. Abhilfe 



schafft die Dämmung der Kellerdecke, die auch nach-
träglich angebracht werden kann. Sie verbessert den 
Wohnkomfort und ist eine schnelle und preisgünstige 
Energiesparmaßnahme 
„Ist die Decke eines unbeheizten Kellers nicht ge-
dämmt, gibt das Erdgeschoss permanent Wärme über 
den Fußboden ab. Das zeigt sich dann an erhöhten 
Heizkosten und kalten Füßen im Erdgeschoss“ erklärt 
Michael Bauer, Energieberater der Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg und der Energieagentur 
Sigmaringen. „Dabei ist die Dämmung der Kellerde-
cke eine der einfacheren Energiesparmaßnahmen. Je 
nach Gebäude können die Bewohner insgesamt rund 
fünf bis sieben Prozent Energie sparen. “ 
Dennoch dämmen viele Hausbesitzer die Kellerdecke 
nicht. Die Kellerdeckendämmung ist nicht wie die 
Dämmung der obersten Geschossdecke gesetzlich 
vorgeschrieben. Aber wer die Kellerdecke eines 
Wohngebäudes freiwillig dämmt, kann damit das in 
Baden-Württemberg gültige Erneuerbare-Wärme-
Gesetz, teilweise erfüllen. Das Gesetz verpflichtet 
Verbraucher, beim Heizungswechsel mindestens 15 
Prozent erneuerbare Energien zu verwenden. Um 
dies zu erreichen sollte das Material eine geringe 
Wärmeleitfähigkeit besitzen. Die erreichte Qualität gibt 
der Wärmedurchgangskoeffizient, auch U-Wert ge-
nannt, an. Er darf für die Erfüllung des EWärmeG 
max. 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin errei-
chen. Hausbesitzer können dann einen Zuschuss aus 
dem Programm 430 der staatlichen KfW-Förderbank 
beantragen. 
Zu den Details der Kellerdämmung beraten die Ener-
gieberater der Verbraucherzentrale und die Energie-
agentur Sigmaringen: online, telefonisch oder in ei-
nem persönlichen Beratungsgespräch. Sie informiert 
anbieterunabhängig und individuell. Für einkommens-
schwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis 
sind die Beratungsangebote kostenfrei. Beratungs-
termine erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnum-
mer 0800 – 809 802 400 oder direkt bei der Energie-
agentur Sigmaringen unter 07571 – 68 21 33. Weitere 
Informationen unter www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de. Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird gefördert vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie. 
 
 
 

Kinderartikel-Tischbörse 
Meßkirch-Rohrdorf 
Die Gruppe Christel Jusa veranstaltet erstmals am  
Samstag, den 03.03.2018 in der Benzenburghalle in 
Rohrdorf eine Tischbörse. Dabei können Mütter ihre 
Kinderartikel selbst verkaufen. Angeboten wird alles 
was ein Kind benötigt. Kinderbekleidung von Größe 
50 – 152, Kinderwagen, Kinderbetten, Spielgeräte, 
Fahrräder und auch Spielsachen. Weiter wird auch 
Umstandsmode angeboten. 
 

Der Aufbau ist am Samstag für die Verkäufer von 
11.00 – 13.00 Uhr. 
Der Verkauf  findet von 13.00 – 16.00 Uhr statt.  
Schwangere haben Zutritt ab 12.30 Uhr. 

Kleiderbörse Neuhausen ob Eck  
Das Börsenteam freut sich nun darauf mit der 
8. Kindertischbörse weiterzumachen. Diese wird am 
03.03.2018  wieder in der Homburghalle Neuhausen 
ob Eck stattfinden. Verkauf ist von 10.00 Uhr bis 
12.00 Uhr. Für Helfer vom Auf- und Abbau und für 
Schwangere (unter Vorlage des Mutterpasses) ist 
schon um 9.30 Uhr Einlass.  
Weitere Infos und Tipps über den Ablauf finden Sie 
auf unserer Homepage: kindertischboerse.jimdo.com 
Das Neuhauser Börsenteam freut sich auf Euch! 
 
 
 
 
 

Termin zum Vormerken: 
 

 
 

Die lange  Zeit des Wartens ist vorbei …… 
……vom 03. – 08. September 2018 ist es end-
lich wieder soweit: 
 

Der Zirkus ZappZarap schlägt in der Gemeinde 
Leibertingen wieder sein buntes Zirkuszelt auf.  
Der Ferienzirkus gastiert in Altheim und lädt Kinder 
von 6-15 Jahren zum Mitmachen ein.  
 
Mit erfahrenen Zirkuspädagogen stellen die jungen 
Artisten eine richtige Zirkusaufführung auf die Bei-
ne. Aus Kindern, Jugendlichen und Betreuern wer-
den in der Manege Artisten, Jongleure, und 
Clowns. Aber nicht nur das, allem voran entsteht 
eins: Eine große Gemeinschaft in der jeder seinen 
Platz findet! 
 
 

Infos bei der Gemeinde Leibert-
ingen, Gertrud Möhrle, Tel. 
07466/92 82 22 oder per Mail  
gertrud.moehrle@leibertingen.de 
 
 
 
 
 



 

 

Zu verkaufen 

Mitsubishi Colt 1,3 Invite 
KM-Stand 49.000, 70 KW, Benzin, 5-türig, 
1332 ccm, EZ 11/2006,  Hell-blau-met.,  
5 Gang Schaltgetriebe,  2.Hd.,  ZV,  
HU 08.19. Fensterheber,  Radio CD,   
Klimaanlage, Vorbereitung für Navi. 

Top Zustand und Scheckheft gepflegt 
VB 4.400,00  € 
 

Tel. 07466 / 1316 oder 0171 333 4664 
 
 
 
 
 

 
 
Samstag, den 03.03.2018: 
 

Diesen Samstag gibt es wieder frische  

Bio-Hähnchen ganz, und oder Bio-Hähnchen-Teile, 

wie Keulen im Doppelpack, Flügel im 5er Pack. 

Bio-Putenschnitzel im Doppelpack. 

Jeweils solange der Vorrat reicht. 

Bei größeren Mengen bitte vorbestellen bis Freitag-

nachmittag. 

Ansonsten frische Ware aus unserer Fleisch- und 

Wursttheke, frisch gebackenes Brot und Brötchen aus 

eigener Herstellung. Obst, Gemüse, verschiedene 

Käsesorten, und und und….   
 

Geöffnet immer samstags von 8.00 - 12.30  Uhr. 
 

Tel. erreichbar unter 07466/1292 oder 

01714199880 oder bioladen.chris-keller @outlook.de 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Ihr Bäumlehof-Team 

 

 

 
 
 
 
 

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 
Stetten a.k.M. 

 
Folgende Stelle ist am Standort Stetten a.k.M. in Kür-
ze neu zu besetzen: 
 

� Bearbeiter/in IT 
 

Gefordert wird eine abgeschlossene Berufsausbildung 
zum/zur Informationskaufmann/-frau oder zum/zur 
Verwaltungsfachangestellten sowie gute Kenntnisse 
und Erfahrung mit datenbankgestützten IT-Systemen. 
Die Fahrerlaubnis B ist zwingend erforderlich.  
 

Weitere Informationen zur Aufgabenbeschreibung und 
den Qualifikationserfordernissen finden Sie im Internet 
unter www.bewerbung.bundeswehr-karriere.de oder 
Jobbörse der Arbeitsagentur. 
 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt.  
Das Entgelt richtet sich nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). 
 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte bis spätestens 23.03.2018 an das: 

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 
Stetten a.k.M.,  Lager Heuberg – Gebäude 170 

Hardtstraße 58, 72510 Stetten a.k.M. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Denken Sie heute schon an Ihren 
Urlaub – bitte überprüfen! 
 

Ist Ihr Reisepass,  
Personalausweis oder 
Kinderreisepass  
noch gültig? 
 
 

 
 


